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Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicherheit 
(BP) 
 
Ersetzt: INFObildung&beruf «Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicherheit (BP), in Vernehmlassung» vom 19.10.2022. 
 
 Die neue Prüfungsordnung wurde am 21. November 2022 durch das SBFI genehmigt.  
 
 Die neue Prüfungsordnung tritt am 1. Juni 2023 in Kraft. Sie ersetzt die bisherige Prüfungsordnung über die Berufsprüfung 

für Grenzwächter/in vom 14. November 2011 sowie die bisherige Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Zollfach-
mann/-frau vom 20. November 2013. 

 
 
 
Kurzbeschreibung  
Fachspezialistinnen und Fachspezialisten Zoll und Grenzsicherheit sind professionelle Leistungsanbieterin-
nen und Leistungsanbieter im Bereich des grenzüberschreitenden Waren- und Personenverkehrs. Zu ihrem 
Gegenüber gehören Einzelpersonen oder Gruppen (Transportunternehmen, Handelsunternehmen, Privat-
personen, andere Bundesämter und weitere inländische und ausländische Behörden). Das Kernstück des 
Arbeitsgebiets umfasst die 360°-Kontrollen an der Grenze. Konkret ist hier die Rede einer einheitlichen, 
standardisierten und weitestgehend automatisierten Basiskontrolle von Personen, Waren und Transportmit-
teln, die für den privaten und gewerblichen Verkehr identisch und unabhängig von den Transportmitteln ist. 
Hierfür absolviert das operative Personal dieselbe Basisausbildung mit anschliessender Spezialisierung in 
den Bereichen Personen, Waren und Transportmittel. 
 
Trägerschaft 
Die folgende Organisation der Arbeitswelt bildet die Trägerschaft: 
Direktion Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) 
 
Zulassung zur Berufsprüfung 
Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer: 
a) ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) einer mindestens dreijährigen beruflichen Grundbildung, 

eine Matura oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt; 
b) während der Ausbildung zur Fachspezialistin / zum Fachspezialisten Zoll und Grenzsicherheit die erfor-

derliche berufliche Praxis (siehe Wegleitung Ziffer 3.1) erworben hat; 
c) über die erforderlichen Kompetenznachweise bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen verfügt. 
 
Kompetenznachweise 
Folgende Kompetenznachweise müssen für die Zulassung zur Abschlussprüfung vorliegen: 
• Zertifikat Basisausbildung; Niveau 1 – 4: 

Niveau 1: Erkennen und sich sicher verhalten 
Niveau 2: Interpretieren 
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Niveau 3: Erstmassnahmen ergreifen 
Niveau 4: Einfache Fälle erledigen 

• Kompetenznachweis(e) absolvierte Module 1 und 2 der Spezialistenausbildung: 
Personen 
Modul 1: Anspruchsvolle Verfahren bearbeiten und abschliessen 
Modul 2: Bei ausserordentlichen Bedrohungen handeln und Hilfsmittel einsetzen 
Waren 
Modul 1: Zolltarif einreihen, Ursprung prüfen und Abgaben erheben 
Modul 2: Anspruchsvolle Fälle von der Risikoanalyse bis zur Erledigung bearbeiten und nachgelagerte 
Kontrollen durchführen 
Transportmittel 
Modul 1: Schmuggel und Kriminalität bekämpfen 
Modul 2: Transportmittelsicherheit im grenzüberschreitenden Strassenverkehr sicherstellen 

• Kompetenznachweis «Schusswaffe 3» bei Spezialisierung «Personen» 
Inhalt und Anforderungen der einzelnen Module sind in den Modulbeschreibungen der Trägerschaft festge-
legt. 
 
Prüfung 
Die Abschlussprüfung umfasst folgende Prüfungsteile: 
Prüfungsteil 1: Praktische Fälle (schriftlich), Prüfungsteil 2: Fallstudie (mündlich). 
 
Titel 
Die Fachausweisinhaber/innen sind berechtigt, folgenden geschützten Titel zu führen: 
• Fachspezialistin / Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit mit eidgenössischem Fachausweis 
• Spécialiste en douane et sécurité des frontières avec brevet fédéral 
• Specialista dogana e sicurezza dei confini con attestato professionale federale 
Die englische Übersetzung lautet: 
• Specialist in customs and border security, Federal Diploma of Higher Education 
 
Übergangsbestimmungen 
Repetentinnen und Repetenten nach der Prüfungsordnung für Grenzwächter/in vom 14. November 2011 
sowie Repetentinnen und Repetenten nach der Prüfungsordnung für Zollfachmann/-frau vom 20. November 
2013 erhalten bis Ende 2023 Gelegenheit zu einer Wiederholung. 
 
Titelumwandlung 
«Allegra» steht für die geplanten Weiterbildungsmassnahmen für die heutigen operativ tätigen Mitarbeiten-
den (Zollfachleute, Grenzwächter/innen, Mitarbeitende MOBE und MAR) im Zusammenhang mit dem 
neuen Berufsbild «Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicherheit. Allegra ergänzt die bestehenden Kompeten-
zen mit Blick auf das neue Berufsbild. Nach Abschluss der Weiterbildungsmassnahmen erhalten die Mitar-
beitenden ein internes Zertifikat, welches sie berechtigt, den Titel «Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicher-
heit» zu tragen. Ein neuer Fachausweis wird vom SBFI nicht ausgestellt. 
 
Weitere Informationen 
Direktion Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) 
www.bazg.admin.ch  
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